
54. Beiblatt Beiblatt z~r Parlamentskorrespondenz 23. Juni 1954 

lli/A Antrag 

der Abg. E ben b ich 1 e r, K a n d u t s c h,. 8 t end e b ach, 

Dr. G red 1 e r und Genossen, 

betreffend den Entwurf eines Bundesgesetzes zur Behebung 'der Wohnungs-

not (Wohn~~ugesetz 1954)~ p 

Der Nationalrat wolle beschließens 

Bundesgesetz vom. G ••••••• 

zur Behebung der Wohnungsnot 

(Wohn-!7:)ugeset z 1954). 

§ 1. 
Zweckmäßige Verteilung der öffentlichen Förderungsmittel. 

(1) Der Bund, die Bundesländer, die Gemeinden und die Gemeinde

verbände haben den Wohnungsbau unter besonderer Bevorzugung des Baues von 

11genheimen und Woh~ungen, die nach Größe, Ausstattung und monatlicher 

Belastung für die breiten Schichten des Volkes bestimmt und geeignet sind 

(sozialer WOhnuhgBbau)~ als vordringliche Aufgabe zu f8rdern. 

(2) Im allgemeinen soll das ~ohnungsdefizit in jenen Gemeinden, 

in denen' es nach der letzten Wohnungs zählung mehr als 15 f. des :Bestandes 

8ft Normalwohnungen beträgt, zunächst auf 10 % dieses Bestandes und in 

jenen Gemein~en, in denen das Wohnungsdefizit naoh der letzten Wohnungs. 

zählung mehr als 10 % des Bestandes an Normalwohnungen bettä,gt, a1U' 5 ~ 
dieses Bestandes gesenkt werden. 

(3) Im be~onderen sollen die Barackenwohnungen durch Kleinwoh-

nungen ersetzt werden~ • 

Der Bei trag aus den für Wo h nungsbauzwecken zur VerfüguDg 

stehenden öffentliohen Mitteln ist den einzelnen Bundesländern nach dem 

Rundertsstzzuauteilen, der sich au~ dem arithmetischen Mittel des auf 

Grund der letzten Volkszählung ermittelten Bevölkerungsschlüssels und 

des Verhältnisses des auf G:ru~d der let zten Wohnungs zählung ermi ttel ten 

J'ehlbestandes des einzelnen Bund.EJsland,€s. zum Wohnungsfehlbeatand des 
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~5. Beiblatt Beiblatt zur Par*amen~skorre.ponQ.!f 2'. Juni 1954 

gesamten Bunde88.~iete. ergibt. Dieser Schlüssel wird duroh Verordnung der 

Bundesregierung bestimmt, die im Einvernehmen mit dem Baaptau8schuß zu er

lM8en ist. 

(4) Bei jder Landesregierung ist eine Lende8wohnbaukommission zu 

errichten. Die Kommission besteht aus einem Vorsitzenden, seinem Stell

vertreter und sec.hs weiteren Mitgliedern, von denen minde.stens je einer 

aus dem Kreise der Bausbesitzer und der Mieter genommen werden mu3. fer-

ner aue zwei weiteren Mitgliedern, von denen je eines auf Vorschlag der 

zuständigen Landeskammer der gewerblichen Wirtsohaft und der Arbeiterkammer 

Su ernennen ist. Für jedes ordentliche Mitglied ist ein Ersatzmitglied 

2U ~estellen. Die Vorsitzenden und Kommissionsmitglieder werden VOm Landes

hauptmann ernannt. :Die Zusammensetzung der Kommission erfolgt nach den 
. . 

gle1Qhen Grundsätzen wietie Bildung der Landesregierung~ 

Ver Kommission obliegt die Feststellung der Brennpunkte der 

WohnUl1gsnot im Landeebereiche, die ale ''Wohnungsnotstandsgebiete" erkl.ärt 

und mit '1. jedes Jahresquartals kundgemacht werden müssen. Ferner obliegt 

1hz in diesem Rahmen die Äufstellung eines .Wirtschaftsplanes für den Fonda, 

dte Festsetzung der RicAtlinien,'nac~ wel~hen die Leistungen des Fonds 

Gn'olgen, sowie d"te Auf teilung der Fondemittel. 

Die Mitgliedschaft in der Kommission iat ein unbesoldetes 

»ie Beschlußfähigkeit ist gegeben, wenn alle Mitglieder ord

mmgsgemäS geladen sind und mindestens vier Mitglieder ode;t' deren Ersatz

leute anwesend sind. Entscheidungen erfolgen mit Stimmenmehrheit. 

:Das Nähere Wird in einer Gesohäftsordnung geregelt, die von 
d~r Xommission bellchlossen wird. Die Geechäftsordnul1g bedarf zu ihrer Gül
tigkeit der Genehmigung durch die Landesregieruns. 

§ 2.' 

Steuerrechtliche F8rderungsmaßnabmen.@ 

(1) Zuschüsse und unverzinsliche Darlehen, die vor dem' 31.12. 196.0 
als Zuschuß oder unverzinsliche J'larleh'en 

a) einem privaten Baherrn oder 

b) einer gemeinnützigen Wohnungsunterneh111W'l8 
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,6. Beiblatt Beiblatt zur :Parlamentskorrespondenz 23. Juni 1954 

für dett Bau von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen gewährt werden, dürfen 

ale Betrie~sausgaben insgesamt bis zu 50 v.H~ des Gewinnes ,abgezogen werden, 

der eich vor'Abzug dieser Zuschüsse und Darlehen ergibt. 

(2) Diese Höohstgrenze gilt nioht tür Zusohüsse und Darleh~n, duroh 

die der steuerpflichtige den Bau von Wohnungen tür seine Arbeitnehmer 
-1'8 rd.e rt • 

(3l Für je eine duroh solohe Zusohüsse und Darlehen geförderte 

Wohnung dürfen höohs~en 10.000 S abgesetzt werden. Dies gilt auch, wenn 

der Bau einer Wohnung duroh mehrere steuerpfliohtige gefördert wird. 

(4) Voraussetzung für die ~bzugsfähigkeit ists 

a)bei Zusohüssenund Darlehen, 

daß sie weder unmittelbar nooh mittelbar in wirtschaftlichem 

Zusammenhang mit der Übernahme eines Kredites aus Mitteln 

des Empfängers stehen, und außerdem 

b) bei Darlehen, daß 

aa) zum Zweck ihrer Gewährung weder naoh Laufzei't nooh l\8ch 

Höhe entsprechende Kredite aufgenommen werden und daß 

bb) sie innerhalb von 5 Jahren nicht zurüokgezahlt, abge'

treten oder beliehen werden. 

(5) Die ZUBohuß- und Darlehensnehmer müssen ~ie empfan~eneD Zu

eohüsee und Darlehen unverzüglich und unmittelbar zum Bau von Eigenhei

men oder Eigentumswohnungen verwenden~ 

(6) eo v.H. der Beträge, die zur Tilgung von abzugsfähigen, unver

zinslichen Darlehen gezahlt, werden, stellen beim Darlehensgeber ZU ver

steuernde Einnahmen dar~ 

(1) Beträge, die zur Tilgung von abzugsfähigen, unverzinsliohen 

Da~lahen von Darlehensnehmern (Bauh~rren) geleistet werden, kannen gleiCh

falls als Sonderausgaben nach den Bestimmungen des Einkommenste1Jerae

setzes, höohstens jedooh mit 10.000 S jährlich abgesetzt werden. 
. . 

(e) Der Bauherr hat ~as Reoht, in den ersten drei Jahren nach Bau-

beginn jährlich 15 'fo der ,Baukosten und des Grundstüokerwerbspreises ais 

Sonderausgaben abzusetzen. In den folgenden zehn Jahren verringert sich 

dieSer Satz auf jährlich 3 %~ 
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rr. B~lblatt 
und 

(9) ,r.;gae)J.üadt/lUrVerz:lnsliche ;Darlehen, die ohne :Bindung für ein 

).st1Jn~rt •• BI!l1.lyorhaben an ein Geldsammelinstitut (Landesbypo,the~enan

.tl!ll·hSparke.~se, BausparkasseI eingezahlt werden, müssen von diesen! 

'bevorzugt tu.r Bauvorhaben in einem von der zuständigen Landeewohnbau

kommission teegeatellten Wohnungsnoitandsgebiete lugeteilt werden. 

F6rdenmg der privaten Kapitalsbild~ durch irämien für 

Bausparer. 

(1) Bausparer erhalten fÜr die innerhalb eines ~lenderjallres ~u.r 

Br1angung eines Bauepardarlehens aufgewendeten Beträge aus Bundesmitteln 

elne'\Sparprämie in folgender Höhe I 

Ledige und Verheiratete ohne Kinder :20 ~ der 3ährl.Sparleistung 

Verheiratet, mit einem oder zwei Kindem25 ~ " 

Verheiratet, mit dreiUZld mehr Xindem'51& " 

(2) Bausparer. welohe die Prämie gemäß Abs. 1 be~spruchen, ~nnGD 

"tcht gleiohzeitig die Steuerbegünstigung gemäS §10 -dea EinkoDlmenete\1tooo 

.rgese~ze8 beanspruchen. 

(3) l)er Antrag auf die Gewährung der P~ämie 1st vom Bausparer tm. 
Wege seinGr Bau.sparkasse an die zuständige Finanzlandesdirektion zu'rich

ten. J)i'e Bausparkasse sammelt die bei ihr eingehenden Anträ.ge und rd.oh'b 

.iG an die Finanzlandesdirektion weiter. 

Die J)urchführung regelt das Bundesminiaterium fii:r l'i1'181'lzen dur<ih 

Verordnung. 

(4) Die Fi~anzlandesdirektion überweie.t der Bausparkasse die Prämien 

auf ein von dieser auf den Namen des Bauspar~rl zu .ertsffnend.es 'Pramien

sperrkonto. Der jeweilige Stand d1eser Prämienspe,rrJtontos wird bei der 

Bereohnung der Schlüsselzahlen für d,ie Zuteilun! der Beuspardarlehen von 
~ , ' ' ~ 

der Bausparltasse den, Eigenmi t~eln des Bau8parer~ lUgezählt. 

(5) Bei Zuteilung del" Bauaparsumme hat C1:1.6 Baw,aparkal88 nac~ Frei

gabe und nach dem Verbrauch der E1genmittel deaBau8parers die Freig~be 

des Prämiens pe rrkont os 'zu beantragen. 
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'8. :Beiblatt l3ei blatt zu,r Parlamentskorrespondenz 23. Juni 1954 

(6) Kommt es nicht zu einer Bauführung, so hat die Bausparkasse das 

Främiensperr~on~o aufzulösen und den darauf befindlichen Betrag an die 

Finanzlandesdirektion zurückzuüberweiseno 

§' 40 

Begebung von Wob.nbauanleihen für den Wohnungsbau. 

I. Umwandlung des Besatzungskostenbei trages in e inen Bundeswohnbaubeitrag 
, , 

mit Rückzahlung umWege einer Wohnbauanleihe~ 

(1) ]let Besatzungskostenbeitrag vom ,Einkommen (§ 34~.s Besatzungs

koatendeokungsgesetzes, BGBl. Nr. 19/1952) entfällt mit Wirk~amk~it. vom 

1. Jänner 1955. 
(2) Zur Förderung des Wohnhausbaues wird ein Bundeswohnbaubeitrag 

vom Etnkommen ab 1. Jänner 1955 eingehoben. Den Bundeswohnbaubeitrag 

haben alle natürliohen und juristisohen Personen zu .entrichten, die der 

Einkommensteuer und der Körperschaft""steuer unterliegen. 

(3) l~ Der Beitrag beträgt. 

a) tür natürliche Personen 7 v.H. der veranlagten oder 1m Abzugswege ein

gehobene~ Einko~ensteuer, 

b) tür juristische Personen 7 v.H. der KörperBchaft~teuer. 

2. Der Beitrag wird im Steuerbescheid über die Einkommensteuer 

(K8rpersche.ft'~jstell:er) jeweiils für ein Kalenderjahr f'estgesetzt. 

3. Wird die Einkommensteuer im Abzugswege eingehoben, 80 ist 

der Beitrag vom Dienstgeber zusammen mit der Lohnsteuer, bei den übrigen 

Arte,n der im Abzugswege eingehobenen' Einkommensteuer von dem zum Abzug 

Verpflichteten einzuheben und abzuführen. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen hat ab dem Jahre 1955 laufe:nd 

alljährlich eine Jahrestranche einer 2 ~igen Wohnbauanleihe (Wo:h.nbauan

leihe I) auszug~ben. Jeweils ab dem ~" Jahre q.er Laufzeit der einzelnen 

Jahrestranchen 19011 jährlich, 1/10 der ausgegebenen Stücke'einge18st 

werden. 

(5) Jeder für den Bu:ndeswohnbaubei trag Bei tl'agspf1ichtige 1st nach 

Ablauf jedes Kalen,derjahres - erstmalig nach .Ablauf des Jahres 1955 - be

rechtigt, bei seinem zuständigen Finanzamt die Rückerstellung des ihm im 
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»eiblatt ZHF PralamentskorresPQndee' 2', Juni 1954 

,.ebge1aufene~ hlenderjahr .vorgeschriebenen 13undeswohnbaubeitrages zu be

.ntragen. Da8 Finanzamt hat diesem Antrag stattZUgeben, wenn 

a) der di~sbezU.gliche 8teu~rbescheid reohtskräftig geworden ist. 

b) sämtliche für das .bgelaufene Kalenderjahr vorgeschriebene Steuern 

'V'ollständig vom Beitragspfliohtigen entriohtet wurden, 

e) 8ich der .antragsteller (Beitragspflichtige J bereit, erklärt, den rück ... 

zuerstattenden Bundeswohnbaubeitrag in 5-jährig gebundenen Stücken der 

2, ,1&-igen Wohnbauanleihe zu zeiChnen. 

11. Auflegung einer Wohnbauanleihet 

(1) :Der :Bundesminister für Finanzen wird e rmäohtig, in den Jahren 

1954 bis 1960 eine weitere 6 "-ige Wohnbauanleihe (Wohnbauanleihe 11) 

aufzulegen. 

§ 5. 

Ubernahme von Bürgschaften des Bundes. 

Der Bundesminister für Finanzen wird ermäohtigt, rUr 3audarlehen, 

~e B~deBbürgschaft zu übernehmen. 

])aB Nähere Uber Vorausset zungen, :Bedinpngen, Art, und. Umfang dieser 

Dargscbaft bestimmt die Bundesregierung darch Verordnung, 

§ 6. 

steuel'-und Gebührenbefreiungen. 

(,.) l!lrwirbt eine juristisohe oder physische ,Person zur Erriohtung 

TOD. Bauliohkeiten na.oh, den Bestimmungen diesGs Gesetzes Baugru.ndstücke 

und ül)erläßt sie diese innerhalb Jahresfrist 

a) an private B'auwerberzu angemessenen heisen als Eigentum 

oder 

b) gegen einen angemessenen :Baurechtzlna als :Baurecht, dann ist 

der Erwerb dieser, Baugrundstttcke duroheine juristisohe oder 

ph;ysische Person von der Grunderwerbssteuer befreit: im 

Falle a) i~t überdies die erstmalige Ubertragung an den 

privaten :Bauwerber von der Grunderwerbssteuer befreit. 

(2) Die Umsätze' fitr die Errichtung von Wohnungen, deren Größe sich 
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40. Beiblatt Bei~l~~t zur Parlamentskorrespondenz 2~. Juni 1954 

. . 

im Rahmen der Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes hält, 

.ind von der Umsatzsteuer befreit. Die Steuerbefreiung wird in der Weise 

gewährt, daß zum Ausgleich der Umsatzsteuer, die auf den genannten Um
sätzen für Baukosten und Baumateriali:,,:u ruht, für d1~ betreffenden Aus

gaben auf Antrag ein Betrag rückvergütet wird, der dieser 11msatzsteuer 

entsprioht. Der Antrag ist binnen einer Ausaohlußfrist von 6 Monaten zu 

.tellen, nach Ablauf des Mo na tes s in dem das Entgelt entriohtet worden 

1st. Die näheren Bestimmungen trifft das Bundesministerium für Finanzen. 

(~) Eingaben in Angelegenheiten der F~rderungsmaßnahmen nach den 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und die Beilagen dieser Eingaben sind 

von den Stempelgebühren befr~it. 

(4) Urkunden über Darlehensverträge, Hypotheka~erschreibungen und 

Bürgschafts,erklärungen, die zur Gewährung der Moh diesem Bundesgesetz 

vorgesehenen Förderungemaßnahmen errichtet werden müssen. unterliegen 

nicht den Stempel-und Rechtsgebühren. 

(5) Die geriohtlichen Eingaben und die grundbücherlichenEintra

gungen zur p~andreohtlichen Sioherstellung von Hypothekardarlehen. die 

zur FinanzierUng der nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gef~r

derten Bauvorhaben erforderlich sind, sind von den Gerichtsgebühren be

freit. 

HauptsteIle für Wohnungsbau und Wohnkultur~' 

(1) Zur Koordinatiop aller bestehenden Einrichtungen und Organi

sstionen, insbesondere 

a) zur Senkung der Baukosten durch Typisierung der Bauplanung 

und Bauindustrie und durch Bauforschung und Rationalisie

rung des Bauvo rganges und . 

b) zur Entwicklung und Erzeugung zweckmäßigen, soh~nen Haus

rates zu erschwinglichen Preisen 

ermächtigt die Bundesregierung eine HauptsteIle für Wohnungsbau und Wohn

kultur (B8uzentrum)~ 

(2) Bei. der Errichtung' dieser HauptsteIle ist mit allfälliger Aus .. 

nahme des Leiters und seiner Stellvertreter ausschließlich Personal und 
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":WZ'i.~ :beetehaDder J)1ens~.teileli und J1nr1chtU11Jell ~lB.uaetzen. J)~e 
Haupt.telle let befugt, d,ie zu.r ~rchfUhlUltglhrer JÜ"be1ten unbedingt 

e~to~der11ehen Fachleute gegen Bntgelt heranzuziehen. 

(}) »1e Hauptetelle 1st zu beteilipn 

a) bei der Zulas8ung von Baustoffen und :Bau:verfabre~, 

b) be1 d.er Erlassung über Normen und über' eiDhe~t11che8 Ver
dingungswesen. 

(4) ])1e Rauptetelle wird der.Abteilüng rür wirtschaftliche' KOd'tdi~ 

nation des Bundeskanzleramtes angegliedert. 

§ 8. 

Durchführungsbestimmungen. 

:Mit der lNrchführung dieses Bundesgesetaes aLnd beauftragt. 

lalnsioktl1ch der J3estimmung des § 1 die BundelmU11ater1en fUr Handel u.nd 

Wiederaufbau und tür soziale VerWaltung, . 

hinsiohtlich des § 7 das Bundeskanzleramt. , 
hlnelichtlioh der §§ 2 bis 6 das Bundeaministerium tUr 'inan.en. 

-...... -... 
In formeller Hinsicht möge der Ant~ag dell'llande18ausschuß, dem 

ftn~ .. ' und Budgetauasohuß und dem Ausschuß tür 10liele Verwaltung zur' 

Vorberat.UJ1g mugewiesen werden. 
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42.Beiblatt :Boial~it zur Parlamentskorrespon.denz 

Erläuternde Bemerkungen • 

Der durch die beiden Bundosfonds geförderte Wohnungsbau hat nioht 

vermocht. das ka.tastrophale Wohnungsdefizit in Österreich zu beheben. 

Ohno' die Not; wendigkeit vor all'em des sozialen Wohnungsbaues bestreito n 

zu wOllon. musste äoch, den Gegebenheiten entsprechend, festgestellt wer

den, dass die Behebung der 'Wohnungsnot ohne die Aufbringung' und den Ein

~atz V03 privaten Mitteln nicht erreicht werden kann. In vielen Reden ha

ben verantwortungsbewussto Vertreter der Regierungspart:oien u.nd der WdU 

diese Erkenntnis ausgesprochen.Es ist höchste Zeit, die gesetzlichen Vor

aussetzungen dafür zu schaffen, das~ auch privatos Kapital zu tragbaren 

Bed1ngungen in den \t(ohnungsbau fliesst .... 

Die antragstellenden Abgeordneten haben auf diesen Grundsatz einer 

Wohnbau:rar derung a.uf breiterer Basis besonders Bedacht genommen und un

terbreltJn dem Nat-ionalrat Vorschläge, welche zum Teil auch auf Erfah- . 

rungon ;n anderen Ländern mitgrossen Erfolgen auf dem Gebiet des Wohnuaga

baues fussen. 

llit vorliegendem Gesetzesantrag soll erreicht werden' 

1.) dio zweckmäs~ge Verwendung der dem Wohnungsbau gesetzlich zu 

sicherndan C5ffentlichen Mittel (§ 1); 

2.)stauerreoht1iche Förderung des Wohnungsbauos(§2), 

,.) :Bildung und Einsatz privaton Kapitales in der Wohnungswirtschaft (§ 4); 

4.) Ersatz des Besatzungskostenbeitrages durch einen Bundeswohnbeitrag, 

der an dan Beitragspflichtigen im V/ege einer,2%igan Wohnbauanleihe 

wieder zurückfliossen soll; ferner die Aufnahme einer 6%igon Wohn

ba.unnleiha für privatl3 Zeichner, (§ 4); 
5.)U'bcrnahme von ]3lirgschc.".ft dGS Bundes für diGG.us Kapitalmarktmittoln 

gewährten Baudarlahen (§ 5); 
6~) Zubilligung von Stouer- und Gebühronbogünstigungon für Zweoko des 

\1ohnbaues (§ 6) ~ 

7.) Sohaffung oinor Zontralstellc für Wohnbauwirtschaft und Y!ohnkul tur, 

weloho die Bemühungen um oine rationollere Bauweise und '1ohnungsaus

stattung, die heuto durchverschiedeno Dienststellen betrieben WGr~ 

den, in eine Ha.nd zusammenfassen soll (§ 7). 
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4'. Beiblatt 2~.Juni 1954 
, " 

Aus der oben angeführton Aufzählung :re.gQ~ drel Go4s.Dkcm besoftclo:rs 
ho~orl ~io UlllWandlung der BcsatzungskostoneteuG%' ,in. e1aea ~w;s.4e8Wohn-

" . "._ I .' . - .. '" ": . 

be'tra,g, der dad\.U'ch, dass der Bei ti'ag~pfllchti~osGine,,:So:1'tre.g ,:ln 

oinä Anleihe u.inwa.J:ldeln kann; praktisch einer ~tO;,ierauf~GbUng gl~ich. 
kommt. Durch dio fiteuerliohe l..bsctzbarkeft von.:8ei. trägalt, diodem Wohnungs

bau gewidmet werden, wird dio Bildung von privatem Kapital tür den Wohnungs

'bAu ontscho1don.d angeregt. Durch die Schaffung oin,08 Prä.m1c~$rstems für 

Bauaparar und die Ubcrnahmo oiner Bundeebürgschatt ~ollan die An.trag

ateller dom Bauaparweeon auch in Osto'rreich jonen Auftrililb v~rleihen, 

der, wio dia Praxis in andoren Ländorn beweist, f'Uz' die Sto igoruJig dos 

pli:va.ton \1ohnungsbaues von gtosser Bedeutung ist. 

Zusammon mit don übrigon Be"timmungGn desvorliegondG~ Bese~~elS- , 

!.t\tre.gos glaUben die m tragstellondon .A.bgeordnet0!l Wogo auf$Gzoi,Bt zu 

ho.bon, die für Österreioh neu sind und in ihror \tirlal.ng auf jeden. Fall· . , . . . .' . '. . . . \ . . 

dio. B,ehebung .der ~/ohnungsnot b~schleunigollword.en.Fü1" den lC.ub dar 

trl'labhäl'lgiß'on gib-; QS in dar Frage <tal" W'()hnbalifCS'1'derungkoln e,1.191n 

saollgm.a.chorldOIf D.ogJ11a.'iI Ers.toht violmel\r a:u.t dom Sta.ndpu~tt dass ver

m.tlf'ige wir~8Cha~tliQhoGrund~ätze und· so'zla;lo:ßedlngUftgon "in Einklang 

gebraQht worden müssen. So wio do; !3Ozial;O lohnungsbau für 4io minder

'<uidt.tol ton S'ch,ichton der 13ovölkoi'unä'.,;. hiGr b.osonders tUr don .bauwil11':" 

g~n 1:1e11\810dlor - a.m Platz ist, so ia,t os ang(lzeigt, dafUr·zu sorgen, 

das'$~to bogüterton Sohicht en von oiner niohtzu rechtfertigendon Sub-' 

vO,ntion dUrch<:f fentlioheM;.t.tol ausgGsch!ossen bleibon. Der, Bau von. . " 

\lohn.U:~on ist nicht allein abhängig vom guten ':7111en der einzolnon aftollt-

),f.ehonK8;-porsohaften,dafür möglichstgrossoBatl-äge aus dan 'Ste.uor

.aufltommon2'lu. verwandon, ::Jendern von der Erschliossul1g n.eu.er Finanzie

rung.quellon aus ~am' BQraich des pri Vltten Goldbosi tZQs. Eino f'ortl$ohrit:t;. 

licha .und in ihrem Umf'angzu -vorgrBsaorndo W'9hnbaufCSrderungkann a.al 410-

~on~ateachGnnicht vorbei'gohen. 

-. -. -. ~ ..... -.-. 
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